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bzw. Lieferbetrieb dürfen vom Außenhandelsunterneh
men nicht später als 45 Tage nach Ablauf der Garantie
zeit geltend gemacht werden.

§ 23
Übergang des VerfUgungs- bzw- Eigentumsrechtes 

und Gefahrtragung
(1) Das Verfügungs- bzw. Eigentumsrecht sowie die 

Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälli
gen Verschlechterung des Vertragsgegenstandes gehen 
vom Hersteller- bzw. Lieferbetrieb auf das Außenhan
delsunternehmen mit der Übergabe des Vertragsgegen
standes an den ersten Frachtführer oder im Falle des 
§ 16 Abs. 3 bei Einlagerung über, sofern im Vertrag 
nichts anderes vereinbart ist.

(2) Bei Postversand überträgt der Hersteller- bzw. 
Lieferbetrieb seinen Eigentumsherausgabeanspruch 
gegen die Deutsche Post auf das Außenhandelsunter
nehmen. Durch die Übertragung des Herausgabe
anspruches geht das Verfügungs- bzw. Eigentumsrecht 
an der Ware vom Hersteller- bzw. Lieferbetrieb auf 
das Außenhandelsunternehmen über. Das Post
nutzungsverhältnis wird von dieser Regelung nicht be
rührt.

§ 24 
Abrechnung

(1) Der Hersteller- bzw. Lieferbetrieb ist verpflichtet, 
den Vertragsgegenstand zum Versand zu bringen und 
dem Außenhandelsunternehmen innerhalb von drei 
Werktagen nach Versand des Vertragsgegenstandes 
oder Beendigung der Leistung über eine Außenhan
delsbank auf dem in gesetzlichen Bestimmungen fest
gelegten Wege Rechnung zu erteilen. Der Rechnung 
sind vom Hersteller- bzw. Lieferbetrieb die laut Ver
trag vorgeschriebenen Dokumente in der angegebenen 
Zahl beizufügen. Auf der Rechnung ist zu vermerken, 
wann und wem der Vertragsgegenstand übergeben 
wurde.

(2) Bei Versand der Rechnungen auf dem Postwege 
gilt der Aufgabepoststempel als Rechnungsdatum.

(3) Das Außenhandelsunternehmen ist verpflichtet, 
die ihm erteilten Rechnungen unter Beachtung der 
hierfür geltenden Bestimmungen zu begleichen.

§ 25
Vertragsstrafen bei Vertragsverletzungen

(1) Der Hersteller- bzw. Lieferbetrieb und das Außen
handelsunternehmen haben bei Verletzung der ihnen 
aus dem Vertrag obliegenden Verpflichtungen Ver
tragsstrafen in folgender Höhe zu zahlen:

a) bei Lieferverzug,
b) bei Verzug mit der Rechnungserteilung,
c) bei Verzug mit der Erteilung der Versanddisposi

tionen, Versandbereitschaftsanzeige oder Versand
meldung,

d) bei Abnahmeverzug,
e) bei Verzug mit der Übersendung von Ausfall

mustern (§ 7)
für jeden Tag des Verzuges 0,1 %.
(2) Der Hersteller- bzw. Lieferbetrieb oder das 

Außenhandelsunternehmen haben bei Nichterfüllung 
des Vertrages eine Vertragsstrafe in Höhe von 5 %> zu 
zahlen.

(3) Der Hersteller- bzw. Lieferbetrieb hat bei Nicht
einhaltung der Vereinbarungen über die Qualität oder 
sonstige zugesicherte Eigenschaften oder das Sortiment 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 5 °/o, bei Nichteinhal
tung der Vereinbarungen über die Menge oder die Art

und Weise der Verpackung eine Vertragsstrafe in Höhe 
von 3 %> zu zahlen, soweit es sich nicht um Mängel aus 
Transportschäden handelt.

(4) Bei Rücktritt des Außenhandelsunternehmens 
wegen nicht rechtzeitiger oder nicht .qualitätsgerechter 
Leistung hat der Hersteller- bzw. Lieferbetrieb eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 5 °/o zu zahlen.

(5) Die Vertragsstrafe ist vom Wert des Vertrags
gegenstandes oder des betroffenen Teiles des Vertrags
gegenstandes zu berechnen.

§ 26
Änderung oder Aufhebung des Vertrages

Die Änderung oder Aufhebung des Vertrages regelt 
sich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
über das Vertragssystem in der sozialistischen Wirt
schaft.

Schlußbestimmungen
§ 27

Wird ein Rechtsstreit mit dem ausländischen Käufer 
vor einem ausländischen Schiedsgericht oder dem 
Schiedsgericht bei der Kammer für Außenhandel der 
Deutschen Demokratischen Republik oder einem Ge
richt anhängig gemacht, so ist der Hersteller- bzw. Lie
ferbetrieb verpflichtet, das Außenhandelsunternehmen 
bei der ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durch
führung des Rechtsstreits zu unterstützen.

§ 28
Keiner der Vertragspartner hat das Recht, seine 

Rechte und Verpflichtungen aus dem Vertrag ohne 
schriftliche Zustimmung des anderen Vertragspartners
auf einen Dritten zu übertragen.

Anlage 2 
zu vorstehender Anordnung 

Schlüsselliste 1958
Bergbau:
12 10 000 Erzeugnisse des Kohlenbergbaues
12 40 000 Erzeugnisse des Erzbergbaues
12 71 100 Kalirohsalze
12 71 200 Kalierzeugnisse
12 72 100 Steinsalz
12 72 200 Siedesalz
12 73110 Flußspat
1 76 110 Rohkaolin
12 76120 Kaolin geschlämmt
Metallurgie:
13 10 000 Schwarzmetalle
Chemie:
14 11110 Schwefel
14 11 151 Schwefelsäure
14 11161 1 
14 11 162 J[■ Natriumsulfat
14 11 210 Soda
1411 220 Pottasche
14 11 230 Ätznatronlauge
14 11 240 Ätzkalilauge
14 11 640 Kupfersulfat
1411712 Kryolith
1411720 Borsäure, kristall.
14 11 740 Wasserglas
14 11 750 Bleicherde
1411 761 Acetylenruß
14 11 770 Aktivkohle
1411810 Stickstoffdünger
1411 831 Lithopone


